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Rechtssatznummer

5

Entscheidungsdatum

25.10.2017

Index

32/01 Finanzverfahren, allgemeines Abgabenrecht;

Norm

BAO §299

BAO §303

Rechtssatz

Wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 16.01.1991, Zl 90/13/0298 ausführt, sind Abgaben während

des Konkursverfahrens gegenüber dem Masseverwalter, der insoferne den Gemeinschuldner repräsentiert,

festzusetzen. Ein Bescheid kann daher gegenüber dem Gemeinschuldner, dem in den die Masse betre>enden

Angelegenheiten des § 1 Abs 1 KO (nunmehr IO) die Verfügungsfähigkeit entzogen ist, nicht wirksam erlassen werden.

Schlagworte

Aufhebung von Bescheiden; Wiederaufnahme von Abgabenverfahren; Zustellung; Zustellbevollmächtigter;

Zustellfiktion; Masseverwalter; Konkurs;
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